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Integrative Hortgruppe im Kinderhort 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der 3-gruppige Kindergarten Zauberwald wird seit mehreren Jahren als integrative Ein-
richtung (regelm. 15 behinderte Kinder) geführt. Mit Eintritt in die Grundschule kann für diese 
Kinder im Hortbereich keinerlei Betreuungskapazität angeboten werden. Diese Kinder besu-
chen dann teilweise auswärtige integrative Einrichtungen. Nach Aussage der Neufahrner 
Grundschulleitungen und der Leitung des Kindergartens Zauberwald besteht ein regel-
mäßiger Bedarf für integrative Hortplätze in Neufahrn.   
 
Bislang wurde das Angebot integrativer Betreuung im Kinderhort nicht realisiert, weil inte-
grative Betreuung bei Einhaltung des gesetzl. vorgegebenen Anstellungsschlüssels eine 
Reduzierung der Platzvergabe für Regelkinder zur Folge hätte. Dies ändert sich vsl. in Zu-
kunft in Folge der Nutzung der Ganztagsschulbetreuung. Unter Berücksichtigung diverser 
Vorgaben und Interessen schlägt die Abteilung 1 folgende Vorgehensweise vor: 
 
Zum Beginn des Schuljahres / Hortjahres 2018/19 werden 2 integrative Einzelplätze (vgl.  
Art. 2 Abs. 3 BayKiBiG)  für den Kinderhort angeboten. Dazu folgende ergänzende Infor-
mationen: 
  

 Erst ab einer Mindestzahl von 3 Integrativplätzen müsste die derzeitige Betriebsge-
nehmigung zu Gunsten einer Integrativeinrichtung mit entsprechenden rechtlichen 
Folgen geändert werden. Die Integrativplätze werden mit dem Förderfaktor 4,5 be-
rücksichtigt.  

 Das schrittweise Einführen von Integrativbetreuung böte die Chance, die erforder-
lichen Planungen und Vorbereitungen ohne Zeitdruck auszuloten. Erforderlich sind 
für den Betrieb eines integrativen Horts sowohl bauliche als auch personelle 
Änderungen. Eine wichtige Rolle wird bereits die Personalentscheidung – neue 
Hortleitung – in der 2. Jahreshälfte 2018 spielen. Im Hinblick auf die Integrativbe-
treuung sollten künftig auch heilpädagogisch ausgebildete Fachkräfte beschäftigt 
werden.   

 Das Angebot von Einzelintegrativplätzen könnte mit derzeitiger Raum- und Personal-
ausstattung bereits zum September 2018 stattfinden. Der Hort würde dann vsl. 5 
Kinder weniger aufnehmen können. Die weitere Entwicklung nach der Anmeldephase 



im Frühjahr 2018 ist zu beobachten, die Konzeption fortzuschreiben, die notwendigen 
baulichen Veränderungen sind zu planen und die erforderlichen Haushaltsmittel für 
den Haushalt 2019 (ggf. Folgejahre) aufzunehmen.   

 Die als Provisorium gebildete Mittagsbetreuung II (organisatorisch dem Hort zuge-
ordnet) könnte nach dem Schuljahr 2017/18 aufgelöst werden. Der Bedarf im Seg-
ment Mittagsbetreuung und Ferienbetreuung würde der Mittagbetreuung (I) zugeord-
net werden. 

 Die als Provisorium für die Mittagsbetreuung II aufgestellten Container auf dem dem 
Hort vorgelagerten Parkplatz könnten nach dem Schuljahr 2017/18 entfernt werden. 
Die Kosten dafür werden auf ca. € 10.000,- geschätzt. 

 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Für den Hortbetrieb mit 2 Einzelintegrativplätzen sind zunächst keine zusätzlichen gewich-
tigen finanziellen Auswirkungen zu erwarten. Die Weiterentwicklung zur integrativen Ein-
richtung i. S. v. Art. 2 Abs. 3 BayKiBiG bedarf einer neuen Beschlussfassung. 
 
Die Beseitigungskosten für die Entfernung der Container der Mittagsbetreuung II auf dem 
Parkplatz vor dem Hort werden mit ca. € 10.000,- beziffert und sollen nach Abstimmung mit 
der Bauverwaltung über den „Deckungsring Gebäudeunterhalt“ abgewickelt werden.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die vorgeschlagene schrittweise Einführung der Integrativbe-
treuung im Kinderhort, beginnend mit dem Angebot von 2 Integrativplätzen zum Hort- / 
Schuljahr 2018/19. Die derzeit für den Betrieb der Mittagsbetreuung II genutzten Container-
bauten werden dann nicht mehr benötigt und sollen entfernt werden.  
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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